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Fürstentümer Reust 41
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die Gemeindeversammlung besuchen , müssen sich jedoch auch
hier (Z 35 ) durch Bevollmächtigte vertreten lassen.

Fürstentum Reutz jüngere Linie.

Oie Gemeindeordnung vom 14 . Juli 1914 gilt für
Stadt - und Landgemeinden.  Vas Bürgerrecht um¬
faßt das aktive und passive Wahlrecht nur bei den männ¬
lichen Bürgern (8 l6 ). Frauen können in einzelnen Fällen
jedoch das aktive Wahlrecht ausüben , da nach 8 28 außer
den zur Busübung des Bürgerrechts berechtigten männ¬
lichen Bürgern solche Steuerpflichtige stimmberechtigt sind,
deren der Gemeindesteuer unterworfenes Einkommen das
eines der drei mit den höchsten Beträgen zur Gemeinde¬
einkommensteuer herangezogenen Bürger übersteigt . Grund¬
eigentum der Ehefrau gilt als solches des Ehemannes
(8Z4 ).

Da infolge des Krieges nach der neuen Gemeindeordnung
noch nicht gewählt worden ist, haben die Frauen noch keine
Gelegenheit gehabt , von dem ihnen zustehenden Wahlrecht
Gebrauch zu machen.

Fürstentum Neuß ältere Linie.

vie Gemeindeordnung vom 25 . Januar 1871 gilt für
Stadt - und Landgemeinden,  vie Erwerbung des Bür¬
gerrechts setzt nach Brt . 50 eine physische Person , rechtliche
Selbständigkeit und eine selbständige Wohnung voraus . Bin
übrigen wird weder durch Geburt , Geschlecht, Religion , Be¬
ruf noch durch sonstige persönliche Verhältnisse ein Unter¬
schied in der Berechtigung und Verpflichtung zur Gewin¬
nung des Bürgerrechts gemacht . Während alle männlichen
Personen , welche das Bürgerrecht besitzen , stimmberechtigt
sind (Brt . 46 ), steht den Frauen das Stimmrecht nur zu,
wenn sie in einer Gemeinde mehr als einer der drei höchst¬
besteuerten Gemeindeglieder bzw . Bürger an direkten
Staatsabgaben entrichten . Dieses Stimmrecht beschränkt sich
jedoch auf die in der Gemeindeversammlung stattfindende
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